Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen

1K 3218/24
Im Namen des Volkes
Urteil
In der Verwaltungsrechtssache
I
I

— Klagerin —

Prozessbevollmachtigte:

gegen

die Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch die Senatorin fir Bau, Mobilitat und
Stadtentwicklung,
Contrescarpe 72, 28195 Bremen,

— Beklagte —

Prozessbevollmachtigte:

beigeladen:

hat das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - 1. Kammer - durch den Richter
am Verwaltungsgericht Muller, den Richter am Verwaltungsgericht Grieff, die Richterin
Bode sowie die ehrenamtliche Richterin Albers und den ehrenamtlichen Richter Ahrens
aufgrund der mundlichen Verhandlung vom 11. Mai 2026 fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.



Die Kosten des Verfahrens einschlieBlich der auBergerichtlichen
Kosten des Beigeladenen tragt die Klagerin.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorlaufig vollstreckbar. Die Klagerin
darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 %
des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn
nicht der jeweilige Vollstreckungsglaubiger vor der Vollstreckung
Sicherheit in Héhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden
Betrages leistet.

Tatbestand

Die Klagerin begehrt die Aufhebung eines Bauvorbescheides zur Bebauung eines

Nachbargrundstiicks mit finf Doppelhausern.

Die Klagerin ist Miteigentiumerin des Grundstuckes mit der postalischen Anschrift

I Gos mit einem Wohngebaude mit einer
Firsthohe von 7,60 m bebaut ist. Auf dem benachbarten Grundstiick mit der postalischen
Anschrift | NG i d dic Errichtung von finf Doppelhdusern
mit einer Firsthdhe von 10,50 m und angrenzenden Garagen geplant. Das
Vorhabengrundstiick umfasst die Flurstiicke 106, 118/1, 118/2, und 119 mit einer Flache
von insgesamt 6.928,0 gm. Das Grundstlck der Klagerin grenzt riickseitig Uber eine Lange
von ca. 9,70 m an ein Teilstiick des Vorhabengrundstiicks (Flurstick 106) an. Das dem
Grundstuick der Klagerin nachstgelegene Doppelhaus des Vorhabens weist einen Abstand
von etwa 15,50 m zum Grundstlick der Klagerin auf. Fiir das Vorhabengrundstiick gelten

keine stadtebaulichen Festsetzungen aus einem Bebauungsplan.

Auf Antrag des Beigeladenen erteilte die Beklagte diesem am 21.05.2024 einen positiven

Bauvorbescheid. Dabei wurden u.a. folgende Bauvoranfragen beschieden:

Frage 1. ,Ist die im Lageplan dargestellte Bebauung mit Doppelhdusern in Anzahl und
Abmessung gemal § 34 BauGB zulassig?"
»,Die Bebauung ist wie im Lageplan und der schematischen Darstellung gemal3 § 34 BauGB

planungsrechtlich zuléssig.“

Frage 3: ,Ist die Zahl der Vollgeschosse zulassig?"
»In der ndheren Umgebung sind Wohngebé&ude in I-ll-geschossiger Bauweise vorhanden.
Die Bauweise fligt gemél3 dem vorgelegten schematischen Schnitt (Plan vom 27.11.2023)

ein und ist planungsrechtlich zul&ssig.*“



Der Bescheid wurde gegeniuber der Klagerin nicht bekannt gegeben. Diese erfuhr laut

eigener Aussage aus ihrer Nachbarschaft vom Erlass des Bauvorbescheides.

Die Klagerin erhob anwaltlich vertreten am 26.09.2024 Widerspruch gegen den
Bauvorbescheid. Fir die nahere Umgebung sei die eingeschossige Bauweise mit

Walmdach entlang der | <cnnzcichnend. Das geplante
Vorhaben fiige sich aufgrund der zweigeschossigen Bauweise nicht in die Eigenart der
naheren Umgebung ein. Die Gebaude auf den Grundstiicken [ ENGTcTcTNcNGG
B scicn nicht in die maBgebliche ndhere Umgebung einzubeziehen und kein
MaRstab fir die zulassige Bebauung. Ferner sei zu berlcksichtigen, dass sich die
Bebauungssituation des duliersten Gebaudes auf dem Baufeld aus der Blickrichtung des
Grundstickes der Klagerin als ein exponiertes Gebdude darstelle. Das Vorhaben
Uberschreite die Firsthohen der umliegenden Gebadude. Lediglich das nicht pragende
Wohngebaude in der | NS - hoher als das Vorhaben. Die
Uberbaute Flache der einzelnen Parzellen des Vorhabens Uberschreite ebenfalls die

Ausnutzung der umliegenden Grundsttcke.

Mit Widerspruchsbescheid vom 18.11.2024 wies die Beklagte den Widerspruch als
unbegriindet zurick. Der Bauvorbescheid verletze keine nachbarschitzenden
Vorschriften. Die nahere Umgebung erstrecke sich ausgehend von dem gedachten
Schnittpunkt der | G it .- T i
westlicher Richtung jeweils entlang dieser Stralenziige bis zur westlichen Grenze
I . d weise eine dreieckformige Gestalt auf. Hinsichtlich des MaRes der
baulichen Nutzung fiigt sich das Bauvorhaben in diese nahere Umgebung ein. Die finf
Doppelhauser A-E des Vorhabens fligten sich insbesondere mit ihrer Firsth6he von jeweils
ca. 10,50 m im Vergleich zu den Gebauden auf den Grundstiicken | EGczENE

|
I in die vorhandene Bebauung ein.

Das Verhaltnis der bebauten Flache zu der unbebaut verbleibenden Freiflache liege bei
dem Bauvorhaben wie bei den umliegenden Grundstucken unter 20%. Damit fuge sich das
geplante Vorhaben auch im Hinblick auf die Grundflache, die Uberbaut werden soll, in die
vorhandene Bebauungsstruktur der ndheren Umgebung ein. Das Vorhaben verstol3e auch
nicht gegen das nachbarschitzende Gebot der Rucksichtnahme. Im Rahmen der
vorzunehmenden Interessenabwagung zeige sich, dass vorliegend das wirtschaftliche
Interesse des Beigeladenen und Eigentimers an der Bebauung des
Vorhabengrundstiickes sowie das Ooffentliche Interesse an der Schaffung neuen
Wohnraums das Interesse der Klagerin, das im Kern in der Erhaltung des bestehenden

baulichen Zustandes der ndheren Umgebung liegen dirfte, iberwiege. Zu einer konkreten,



unzumutbaren und schwerwiegenden Beeintrachtigung des Klagergrundstiicks durch das
Vorhaben sei nichts ersichtlich. Das Bauvorhaben weise keine erdrickende Wirkung in
Bezug auf das Grundstlick der Klagerin auf. Die Firsthéhe der Doppelhauser A-E des
Vorhabens Ubersteige mit 10,50 m zwar die Firsthéhe von ca. 7,60 m des Wohnhauses
der Klagerin. Doch vor dem Hintergrund, dass die dem Klagergrundstlick nachstliegende,
sudliche Doppelhaushalfte C | des Vorhabens zur riickwartigen Grenze des Grundstlicks
der Klagerin (nordéstlicher Eckpunkt) einen minimalen Abstand (Luftlinie) von etwa 15,50
m einhalte, sei eine erdriickende Wirkung auszuschlie®en. Zudem grenze die ungefahr
nordwestlich verlaufende, rickseitige Grenze des Grundstlicks der Klagerin lediglich auf
einer Lange von ca. 9,70 m an das FIurstUck- des Vorhabengrundstiickes an, so dass
eine Umfassungslage ebenfalls ausscheide. Zudem indiziere auch die Einhaltung der

bauordnungsrechtlichen Abstandsflachen, dass das Bauvorhaben nicht riicksichtlos sei.

Hiergegen hat die Klagerin am 20.12.2024 Klage erhoben. Zur Begrundung wiederholt sie
im Wesentlichen ihren Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren. Erganzend tragt sie vor,
dass hinsichtlich der ndheren Umgebung sich die Art und das Mal} der Bebauung zur
I - indere und die durchgangig eingeschossige Bauweise an
der IEGEGEGEGEE: ¢ Hohe der Hausnummern [ nit einer

abweichenden Bau- und Nutzungsstruktur aneinanderstoRe. Aufgrund der in diesem
Bereich bestehenden Zasur sei die Grenze der naheren Umgebung zur ferneren
Umgebung hier zu ziehen. Die Verletzung des Gebots der Ricksichtnahme setze einen
Verstold gegen objektives Recht voraus. Ein solcher Verstol} sei vorliegend gegeben, da
sich das Bauvorhaben nicht in die nahere Umgebung einfliige. Es sei zudem zu
berlcksichtigen, dass die geplante Bebauung Bodenspannungen in Form einer
intensiveren Nutzung und héheren Ausnutzung des Grundstilicks erzeuge. Ferner entstehe
durch das Bauvorhaben unter Berlicksichtigung der bereits an das Grundstiick der Klagerin
angrenzenden Nachbarbebauung der Eindruck eines ,Eingemauertseins®. Zudem ergaben

sich erweiterte Einsichtsmdglichkeiten in den rickwartigen Terrassenbereich.

Die Klagerin beantragt,
den Bauvorbescheid vom 21.05.2024 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
18.11.2024 aufzuheben, soweit im Hinblick auf die Fragen zu 1 und 3

planungsrechtliche Zuldssigkeit bescheinigt wird.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Selbst wenn sich die geplanten Doppelhauser nicht einfligten, ware die Klagerin hierdurch
noch nicht in ihren Rechten als benachbarte Grundstlickseigentiimerin verletzt. § 34 Abs. 1
BauGB entfalte grundsatzlich keine nachbarschitzende Wirkung. Erst ein Verstold gegen
das Gebot der Riicksichtnahme bewirke eine Verletzung von Nachbarrechten. Eine danach
erforderliche unzumutbare Beeintrachtigung durch das Bauvorhaben habe die Klagerin

bislang nicht vorgetragen.

Der Beigeladene beantragt,

die Klage abzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsvorgange der Beklagten verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der dem Beigeladenen erteilte
Bauvorbescheid verletzt die Klagerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Gemal § 75 BremLBO ist auf Antrag zu einzelnen Fragen eines Bauvorhabens ein
Vorbescheid zu erteilen. Hinsichtlich der dort geregelten Fragen entfaltet der
Bauvorbescheid Bindungswirkung. Bei der Erteilung eines Bauvorbescheides fiur die
Errichtung eines Bauvorhabens in der Nachbarschaft kann ein Grundstickseigentimer nur
verlangen, dass die zum Schutze seines Eigentums erlassenen offentlich-rechtlichen
Vorschriften beachtet werden. Er hat keinen Anspruch darauf, dass der Bauvorbescheid
mit dem objektiven Recht in Einklang steht (std. Rspr. der Bremer Verwaltungsgerichte;
vgl. z.B. OVG Bremen, Beschl. v. 14.05.2012 - 1 B 65/12 -, juris; VG Bremen, Beschl. v.
18.03.2021 - 1V 1964/20 -, juris).

Mit dem streitgegenstandlichen Bauvorbescheid wurde die bauplanungsrechtliche
Zulassigkeit der Errichtung von finf Doppelhausern mit angrenzenden Garagen auf dem
Grundstick I  <stgestellt. Da  fiir das
Vorhabengrundstlick kein Bebauungsplan vorliegt, bestimmt sich die diesbezlgliche
Zulassigkeit des Vorhabens gemal § 34 Abs. 1 BauGB danach, ob es sich nach Art und
Mal} der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstiicksflache, die tberbaut

werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einfugt.

Vorschriften, die dem Nachbarschutz dienen kdnnten, sind hierbei vorliegend nicht verletzt.



1. Dem Kriterium des Einfligens in die ndhere Umgebung nach dem Mal} der baulichen
Nutzung, der Bauweise und der tGberbaubaren Grundsticksflache nach § 34 Abs. 1 Satz 1
BauGB wohnt kein generell drittschitzender Charakter inne, sodass sich die Klagerin
hierauf grundsatzlich nicht berufen kann (vgl. VGH Bayern, Beschl. v. 20.05.2020 - 9 ZB
18.2585 - BeckRS 2020, 14735; Sofker/Hellriegel, in:
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 160. EL August 2025, BauGB § 34 Rn. 48).
Unabhangig davon kénnen Faktoren, welche die Einfigensmerkmale aus § 34 Abs. 1
Satz 1 BauGB betreffen, im Rahmen des ebenfalls in § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB
verankerten Gebots der Riicksichtnahme zu bericksichtigen sein und dort bei Verletzung
des Ruicksichtnahmegebots unter der (zusatzlichen) Voraussetzung der qualifizierten und
individualisierten Betroffenheit Drittschutz auslésen. Der Drittschutz bemisst sich im
Rahmen dieser Einfugenskriterien daher im Ergebnis nach dem Gebot der
Rucksichtnahme (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.02.1977 - 4 C 22.75 -, juris; Sofker/Hellriegel, in:
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 160. EL August 2025, BauGB § 34 Rn. 141

m.w.N.).

2. Eine Verletzung des Gebots der Rucksichtnahme ist nicht erkennbar.

a. Inhaltlich zielt das Gebot der Riicksichtnahme darauf ab, Spannungen und Stérungen,
die durch unvertragliche Grundstliicksnutzungen entstehen, moglichst zu vermeiden.
Welche Anforderungen das Gebot der Ricksichtnahme begriindet, hangt von den
jeweiligen Umstanden des Einzelfalles ab. Fir eine sachgerechte Bewertung des
Einzelfalles kommt es wesentlich auf eine Abwagung zwischen dem, was einerseits dem
Rucksichtnahmebegtinstigten und andererseits dem Ricksichtnahmeverpflichteten nach
Lage der Dinge zumutbar ist, an (BVerwG, Urt. v. 18.11.2004 - 4 C 1.04 -, juris Rn. 22; Urt.
v.29.11.2012 -4 C 8.11 -, juris Rn. 16; VGH Bayern, Beschl. v. 12.09.2013 -2 CS 13.1351
-, juris Rn. 4). Zur Bestimmung dessen, was dem Ruicksichtnahmeverpflichteten nach Lage
der Dinge zumutbar ist, ist insbesondere auch die ndhere Umgebung als (stéadte-)baulicher
Rahmen, in den das Vorhaben- und das Nachbargrundstiick eingebettet sind, sowie die
jeweilige besondere bauliche Situation der betroffenen Grundstiicke in den Blick zu
nehmen (vgl. VG Munchen, Urt. v. 14.06.2021 - M 8 K 19.2266 -, juris Rn. 41). Eine
Rechtsverletzung ist erst dann zu bejahen, wenn von dem Vorhaben eine unzumutbare
Beeintrachtigung ausgeht (vgl. VGH Bayern, Beschl. v. 22.6.2011 - 15 CS 11.1101 -, juris
Rn. 17).

Ob sich das Vorhaben dabei tatsachlich nach Mall und der Grundstiicksflache, die

Uberbaut werden soll, in die ndhere Umgebung einfiigt, ist im Rahmen der Prifung des



Rucksichtnahmegebots  insofern nur von eingeschrankter Bedeutung. Das
Rucksichtnahmegebot flhrt nicht dazu, dass jeder planungsrechtliche Verstol gegen § 34
Abs. 1 BauGB den Erfolg eines Nachbarrechtsbehelfs begriindet. Erforderlich ist vielmehr,
dass sich der Versto? gerade gegeniber dem betroffenen Nachbarn auswirkt (vgl.
BVerwG, Urt. v. 27.08.1998 - 4 C 5.98 -, BauR 1999, 152 = juris Rn. 21; VGH Baden-
Wirttemberg, Urt. v. 02.06.2015 - 8 S 1914/14 -, BauR 2015, 1805 = juris Rn. 60).

b. Entgegen dem Vorbringen der Klagerin ergibt sich vorliegend eine Verletzung des
Rucksichtnahmegebots nicht aus der Héhe und dem Volumen des vorbescheidlich positiv

beschiedenen Bauvorhabens.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine Verletzung des Rulcksichtnahmegebots
insbesondere dann in Betracht kommt, wenn durch die Verwirklichung des genehmigten
Vorhabens aufgrund seiner Hohe bzw. seines Volumens ein in der unmittelbaren
Nachbarschaft befindliches Wohngebaude ,eingemauert® oder ,erdrickt wirde (vgl.
BVerwG, Urt. v. 13.03.1981 - 4 C 1.78 -, juris Rn. 38; Urt. v. 23.05.1986 - 4 C 34.85 -, juris
Rn. 15; VGH Bayern, Beschl. v. 05.09.2016 - 15 CS 16.1536 -, juris Rn. 28). Hauptkriterien
bei der Beurteilung einer ,erdriickenden® bzw. ,abriegelnden® Wirkung sind die Héhe des
Bauvorhabens und seine Lange sowie die Distanz der baulichen Anlage in Relation zur
Nachbarbebauung (vgl. VGH Bayern, Beschl. v. 05.12.2012 - 2 CS 12.2290 -, juris Rn. 9;
Beschl. v. 10.03.2018 - 15 CS 17.2523 -, juris Rn. 27). Damit ist eine ,erdriickende” oder
.<abriegelnde“ Wirkung nur anzunehmen, wenn eine bauliche Anlage wegen ihrer
Ausmalde, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung ein benachbartes Grundstiick
unangemessen benachteiligt, in dem es diesem férmlich ,die Luft nimmt®, wenn fiir den
Nachbarn das Geflihl des ,Eingemauertseins“ entsteht oder wenn die GroRe des
.erdrickenden® Gebaudes aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls derart
Ubermachtig ist, dass das ,erdriickte® Gebdude oder Grundstiick nur noch oder
uberwiegend wie eine von einem ,herrschenden Gebaude“ dominierte Flache ohne eigene
Charakteristik wahrgenommen wird (VGH Bayern, Beschl. v. 02.10.2018 - 2 ZB 16.2168 -
, juris Rn. 4).

Gemessen an diesen Malistaben geht von dem Bauvorhaben des Beigeladenen keine

serdrickende Wirkung“ auf das Grundstuck der Klagerin aus.

Eine erdriickende Wirkung der geplanten Doppelhduser gegentber dem Grundstick der
Klagerin ergibt sich insbesondere nicht aus deren Héhe. Die Firsthéhe der geplanten
Doppelhauser betragt 10,50 m und uUbersteigt das Wohnhaus der Klagerin damit um ca.

2,90 m. Der Annahme einer besonders erdrickenden Wirkung des vorbescheidlich positiv



beschiedenen Vorhabens steht bereits entgegen, dass das nachstliegende Doppelhaus C
des Bauvorhabens einen Abstand von 15,50 m Luftlinie zum Grundstlick der Klagerin
wahrt. Ein derartiger Abstand ist erheblich und schlie3t unter Berlicksichtigung der
Gebaudehohen eine erdriickende Wirkung des Vorhabens aus. Auch eine Abriegelung des
Grundstticks der Klagerin ist nicht ersichtlich, da das Flurstiick Il mit dem Doppelhaus C
laut der unwidersprochenen Feststellungen der Beklagten lediglich auf einer Lange von ca.

9,70 m an das Klagergrundstlick angrenzt.

Auch das Argument der Klagerin, ihr Grundstlck sei bereits von drei Seiten durch deutlich
héhere Bestandsgebaude umgeben, sodass das Bauvorhaben nunmehr die letzte freie
Seite abschirme und dadurch einen Gefangnishofcharakter entstehen lasse, Uberzeugt
nicht. Es ist hierbei zunachst erneut auf den bereits zuvor dargestellten ausreichenden
Abstand des Bauvorhabens zum Grundstuck der Klagerin zu verweisen. Bedeutsam ist
ferner, inwieweit derjenige, der sich gegen ein Vorhaben wendet, eine rechtlich geschitzte
wehrfahige Position innehat (BVerwG, Beschl. v. 06.12.1996 - 4 B 215.96 -, juris m.w.N.).
Ein Nachbar, der sich seine Bauwiinsche erflllt hat, hat es dabei nicht in der Hand, durch
die Art und Weise seiner Bauausfihrung unmittelbaren Einfluss auf die Bebaubarkeit
anderer Grundsticke zu nehmen. Die Baugenehmigung schafft keine Grundlage dafur,
weitere Vorhaben mit dem Argument abzuwehren, fur das behdrdlich gebilligte eigene
Baukonzept sei von ausschlaggebender Bedeutung gewesen, dass der Eigentiimer des
angrenzenden Grundstlicks die Nutzungsméglichkeiten, die das Baurecht an sich eréffnet,
nicht voll ausschopft (BVerwG, Beschl. v. 06.12.1996 - 4 B 215.96 -, juris 9). Die Klagerin,
deren Wohnhaus auf einem sogenannten Hinterliegergrundstiick errichtet wurde, kann von
dem Beigeladenen nicht verlangen, zum Zweck der Freihaltung ihres Grundstiicks und zur
Sicherung einer unveradnderten Grundstickssituation auf die Bebauung seines
Grundstiicks und die damit verbundenen Eigentumsrechte aus Art. 14 Abs. 1 GG zu
verzichten. Dabei ist ferner zu berlcksichtigen, dass sich das hohere Bestandsgebaude
auf dem Nachbargrundstiick | N i~ orderen, zur Strale hin
gelegenen Bereich befindet und an das Grundstlck der Klagerin im Wesentlichen lediglich
mit seinem Gartenbereich angrenzt. Auch das Gebaude auf der gegeniberliegenden Seite
I -2t nur in geringem Umfang an das Gebaude der
Klagerin an, sodass weder der Eindruck eines ,Eingemauertseins® noch der von der

Klagerin geltend gemachte ,Gefangnishofcharakter® nachvollziehbar erscheinen.

Auch begrundet die vorgetragene Einsichthahmemaglichkeit auf die rickwartige Terrasse
der Klagerin keine Verletzung des Ricksichtnahmegebots. Es besteht im Rahmen des
Einfigens gemalk § 34 BauGB kein genereller Anspruch darauf, dass ein

Nachbargrundstiick nur insoweit bebaut wird, dass die Mdglichkeit eines Einblicks nicht



gegeben ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 03.01.1983 - 4 B 224.82 -, juris; VGH Minchen,
Beschl. v. 25.1.2013 - 15 ZB 13.68 -, BeckRS 2013, 46875 Rn. 6). Die Klagerin muss sich
insoweit darauf verweisen lassen, dass sie gegen Einsichtnahmemdglichkeiten auf ihre
rickwartige Terrasse selbst Sichtschutzmoglichkeiten (z.B. durch Bepflanzung oder
Sichtschutzwande) errichten kann, was fir stadtische Gebiete Ublich ist (vgl. OVG NRW,
Beschl. v. 14.06.2016 - 7 A 1251/15 -, BeckRS 2016, 48029 Rn. 10).

Auch unter Berlcksichtigung des Bauvolumens entfaltet das Bauvorhaben keine
erdrickende Wirkung gegeniiber dem Grundstuick der Klagerin. MaRgeblich sind hierfur
ebenfalls der vorhandene Abstand von 15,50 m des angrenzenden Doppelhauses C zum
Grundstuck der Klagerin sowie die Tatsache, dass dieses lediglich Uber eine Grenze zum
Vorhabengrundstick von 9,70 m verfugt. Dartuber hinaus wird der optische Eindruck des
Vorhabens auch durch die Aufteilung auf finf Doppelhduser erheblich abgeschwacht. Das
Bauvorhaben stellt sich im Gegensatz zu einem groReren Mehrfamilienhaus nicht als ein
zusammenhangendes groles Gebdude dar, sondern das Bauvolumen verteilt sich auf

insgesamt funf in unterschiedliche Richtungen angeordnete Baukdrper.

3. SchlieBlich ist eine Verletzung sonstiger nachbarschitzender Vorschriften weder

vorgetragen noch ersichtlich.

Il

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Die Entscheidung
Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, §§ 711, 709
Satz 2 ZPO. Es war angezeigt, der Klagerin auch die aufdergerichtlichen Kosten des
Beigeladenen aufzuerlegen, denn dieser hat einen eigenen Antrag gestellt und sich somit
dem Kostenrisiko ausgesetzt (§ 154 Abs. 3 VwGO).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann die Zulassung der Berufung beantragt werden.

Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils beim

Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen,
(Tag-/Nachtbriefkasten Justizzentrum Am Wall im Eingangsbereich)

einzulegen. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Griinde darzulegen,
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begriindung ist, soweit sie nicht bereits mit
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt
Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, einzureichen.
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Vor dem Oberverwaltungsgericht missen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt
oder eine sonst nach § 67 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satze 4 und 7 VwGO zur Vertretung
berechtigte Person oder Organisation vertreten lassen. Dies gilt auch fir den Antrag, durch
den ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird.

Miller Grieff Bode



	Urteil (geschwärzt) (geschwärzt)

